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tisch-operativ zu beachtende Funktionen innehatten,

bedeutsame Geheimnisträger sind,

Familienangehörige von Angehörigen des MfS sowie der an

deren Schutz- und Sicherheitsorgane sind oder waren,

Familienangehörige von Personen in politisch-operativ 

zu beachtenden Funktionen in staatlichen Organ g m , Kom-
4k m.

binaten, Betrieben und Einrichtungen sowi efy.öse 1*3 scha ft- 

lichen Organisationen sind oder waren,

- o
bedeutsame IM sind oder waren,

aus anderen p o l i t i s c h - ^ ^ ^ ^ ^ C n  Gründen nicht in Straf- 

v o l l z u g s e i n r i c h t u n d ö ' s  MdI einzuweisen sind.

2. Andere Strafgefangen^'feöhnen zum Vollzug von Freiheitsstrafen 

in die Abteilungen XIV eingewiesen werden, wenn dies für den 

spezifischen Arbeitseinsatz in den Abteilungen XIV erforderlich 

ist.

3. Die Leiter operativer Dien s t e i n h e i t e n , insbesondere der Hau pt 

abteilungen IX, VII und Kader und Schulung, haben unter Ein

haltung der unter der Ziffer 1. dieses Befehls getroffenen Fest

legungen Vorschläge zum Vollzug der Freiheitsstrafe in den Ab

teilungen XIV an den Leiter der Abteilung XIV des MfS Berlin 

zu r i c h t e n .

Diese Vorschläge sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu über 

senden und haben zu enthalten:

Personengrunddaten,

Gründe für den Vollzug der Freiheitsstrafe in den A b 

teilungen XIV,

Straftat, Strafmaß, verurteilendes Gericht,
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